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Beschlussvorlage 
 
Sitzung Verwaltungsausschuss am 09.02.2006  - öffentlich - 
 

 
 

 
Angebot von Spanisch als 3. Fremdsprache im sprachlichen Profil des 
Hebelgymnasiums 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Verwaltungsausschuss stimmt dem neuen, zusätzlichen Angebot von Spanisch als 3. 
Fremdsprachen - Option des Hebelgymnasiums zu und beauftragt die Verwaltung mit der 
Antragstellung beim Regierungspräsidium Karlsruhe als oberste Schulaufsichtsbehörde. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Die Schulleitung des Hebelgymnasiums strebt gemeinsam mit den schulischen Gremien 
(Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz) ein neues, zusätzliches 
Fremdsprachenangebot für die Schülerinnen und Schüler der Einrichtung an. Ab dem 
Schuljahr 2007/2008 soll Spanisch als 3. Fremdsprache angeboten werden.  
 
Das Ziel dieser Maßnahme liegt zum einen in einer Aufwertung des sprachlichen Profils; 
ebenso soll das Fach Französisch, als 2. Fremdsprache, durch die anschließende 
Wahlmöglichkeit von Spanisch, als 3. Fremdsprache, wieder attraktiver werden. In den 
letzten Jahren nahm der Zuspruch für den französisch-naturwissenschaftlichen Zug rapide 
ab, da die Schülerinnen und Schüler sich sehr früh entscheiden mussten und eine spätere 
Korrektur hin zur 3. Fremdsprache nicht mehr möglich war. 
 
Die personellen und räumlichen Ressourcen sind am Hebelgymnasium gegeben. Bei den 
Sachmitteln können Mehrkosten in geringem Umfang entstehen. Die Verwaltung begrüßt die 
weitere, qualitative Aufwertung des Schulprofils. Das Regierungspräsidium hat bereits seine 
Zustimmung signalisiert. 
 
Gemäß § 30 (1) und (4) Schulgesetz hat der Schulträger über die Erweiterung einer 
bestehenden Schule zu beschließen und den Antrag bei der Schulaufsichtsbehörde zu 
stellen. Die Gesamtlehrerkonferenz und die Schulkonferenz haben bereits positiv über die 
Erweiterung des sprachlichen Angebotes befunden, so dass mit Zustimmung des 
Verwaltungsausschusses der Antrag in Kürze gestellt werden kann.  
 
 
 
 
Oberbürgermeister:   Amtsleiter:   Sachbearbeiter/in: 
 


